
Wann: 8. März 2014, 9.00 - 12.00 Uhr

Wo: Nünchritz, Glaubitzer Straße 15

Was findet statt, ist möglich, oder gibt`s zu sehen?

• Ausstellung Schülerprojekte • Schülercafé

• Treff ehemaliger Schüler • Experimente

• Schulchronik • Computerräume
Gleichzeitig kann der Tag zur Anmeldung der Schüler der 4. Klassen für das neue Schuljahr 2014/2015 genutzt werden.

Weitere Anmeldezeiten bestehen in der darauffolgenden Woche vom 10. bis 14. März 2014 zu folgenden Zeiten:
Montag, Dienstag und Donnerstag von 7.30 - 15.00 Uhr, Mittwoch von 7.30 - 17.00 Uhr, Freitag von 7.30 - 11.00 Uhr 
im Sekretariat der Oberschule in der 1. Etage.
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Notrufe

Rettungsdienst: 112
Polizei: 110
Polizeidirektion Riesa:        03525/710-0
Polizeiposten Zeithain:   03525/57099-0
Abwasser 03525/5034-0
(außerhalb der Betriebszeiten des AZV „Elbe-Floßkanal”)
Kostenfreies Servicetel.:  0800 6686868
ENSO Energie Sachsen Ost AG
ENSO-Störungsrufnummern
Erdgas 0351 50178880
Strom 0351 50178881

Spruch des Tages

Autorität wie Vertrauen

werden durch nichts mehr erschüttert

durch das Gefühl,

ungerecht behandelt zu werden.

Theodor Storm

Nächster 
Redaktionsschluss:

Freitag, 21. Februar 2014

Nächster 
Erscheinungstermin:

Mittwoch, 5. März 2014

NEUES VOM AMTV

&

Einladung zur Sitzung des Gemeinderates 
am Montag, dem 24. Februar 2014, 19.00 Uhr 

in Nünchritz, Dorfplatz 1 – Ratssaal

Tagesordnung:
1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
2. Bestätigung der Niederschrift der Gemeinderatssitzung vom 27.01.2014
3. Bürgerfragestunde
4. Vergabe von Leistungen zur Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 
5. Festsetzung des Termins zur Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde Nünchritz 
6. Vorfristige Bereitstellung von Zahlungsmitteln aus dem Finanzhaushalt 2014 für

die Beseitigung kommunaler Gebäude Wirtschaftshof 3 und 5 in Grödel und
Vergabe von Bauleistungen zum Abriss 

7. Wasserwehrsatzung der Gemeinde Nünchritz – Neufassung 
8. Vorfristige Bereitstellung von Zahlungsmitteln aus dem Finanzhaushalt 2014

zur Beseitigung von Hochwasserschäden und Vergabe von Bauleistungen zur
Beseitigung der Hochwasserschäden am Sportgebäude Nünchritz, Baulos 5 –
Fassadenarbeiten 

9. Vorfristige Bereitstellung von Zahlungsmitteln aus dem Finanzhaushalt 2014
zur Beseitigung von Hochwasserschäden und Vergabe von Bauleistungen zur
Beseitigung der Hochwasserschäden am Sportgebäude Nünchritz, Baulos 6 –
Malerarbeiten 

10. Vorfristige Bereitstellung von Zahlungsmitteln aus dem Finanzhaushalt 2014
zur Beseitigung von Hochwasserschäden und Vergabe von Bauleistungen zur
Beseitigung der Hochwasserschäden am Sportgebäude Nünchritz, Baulos 7 –
Fliesenlegerarbeiten 

11. Vergabe von Bauleistungen für das Bauvorhaben Neubau der Kindertagesstätte
Nünchritz, Karl-Marx-Straße 34, Baulos 26 – Neuanschaffung Spielgeräte 

12. Bebauungsplan „Wacker Nord” – Behandlung und Abwägung der eingegange-
nen Anregungen sowie Beschluss über die Satzung zum Bebauungsplan 

13. Beitritt zum Weinbauverband Sachsen e.V. (R 2014-13) – Beratung und Be-
schlussfassung

14. Informationen des Bürgermeisters
15. Anfragen der Gemeinderäte

Gerd Barthold
Bürgermeister

Beschlüsse Technischer Ausschuss vom 10.2.2014

Beschluss-Nr. T 05/14
Der Technische Ausschuss beschließt die Stellungnahme der Gemeinde zum
Bauantrag nach § 68 SächsBO für den Neubau Carport in Merschwitz, Seußlitzer
Straße 63, Flurstück-Nr. 150 h, Gemarkung Merschwitz.

Beschluss-Nr. T 06/14
Der Technische Ausschuss beschließt die Stellungnahme der Gemeinde zum Bau-
antrag nach § 68 SächsBO für den Neubau einer Einfriedung in Leckwitz, Dorfring 6,
Flurstück-Nr. 9/1, Gemarkung Leckwitz.

Beschluss-Nr. T 07/14
Der Technische Ausschuss beschließt die vorfristige Bereitstellung von Zahlungs-
mitteln aus dem Finanzhaushalt 2014 für das Vorhaben Abbruch eines Wohnge-
bäudes sowie Nebenanlagen in Merschwitz, Seußlitzer Straße 24 und 28 und die
Vergabe der Abbruchleistung.

Beschluss-Nr. T 08/14
Der Technische Ausschuss beschließt die Stellungnahme der Gemeinde zum
1. Nachtrag zur Baugenehmigung, Az. 01056-12 Umbau und Erweiterung des
Restaurants „Rosengarten” sowie Nutzungsänderung des Ober- und Dachge-
schosses in Diesbar-Seußlitz, An der Weinstraße 40, Flurstück 663, Gemarkung
Diesbar-Seußlitz.



Bekanntmachung

Laut § 99 der Gemeindeordnung ist dem Gemeinderat jedes
Jahr ein Bericht über die Eigenbetriebe und die Unternehmen in
einer Rechtsform des privaten Rechts vorzulegen, an denen die
Gemeinden unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind.
Dieser Beteiligungsbericht ist öffentlich auszulegen.
Die Auslegung des Beteiligungsberichtes für das Geschäftsjahr
2012 der Gemeinde Nünchritz erfolgt vom 24.02.2014 bis
07.03.2014 im Rathaus Nünchritz, Glaubitzer Straße 10, Käm-
merei, während der üblichen Dienstzeiten, für diesen Zweck
auch mittwochs geöffnet, aus.

Nünchritz, den 17.02.2014

Gerd Barthold
Bürgermeister

Information des Finanzamtes Meißen

Servicetage des Finanzamtes Meißen in Riesa 2014
Die Sprechtage finden im Verwaltungsgebäude des Landrats-
amtes Meißen in Riesa, Heinrich Heine-Straße 1 statt.

Sprechzeit jeweils von 8.30 - 18.00 Uhr
24.04.2014 06.11.2014
08.05.2014 20.11.2014
22.05.2014 04.12.2014
05.06.2014 18.12.2014
23.10.2014

Es werden folgende Serviceleistungen angeboten:
- Ausgabe von Vordrucken und Broschüren
- Annahme von Steuererklärungen
- Annahme von Lohnsteuerermäßigungsanträgen
- Annahme von Anträgen zur Änderung der Lohnsteuerabzugs-

merkmale
- Annahme von sonstigen Schriftstücken und Belegen

Das Finanzamt weist ausdrücklich darauf hin, dass es bei den
Servicetagen nur um die genannten Leistungen gehen kann.
Wer darüber hinausgehende Fragen hat, wendet sich bitte direkt
an das Finanzamt (Telefon 03521 7180).

Verkehrsraumfreischnitt an Hecken,
Sträuchern und Bäumen

Im Interesse der Sicherheit von Verkehrsteilnehmern aller
Altersstufen müssen besondere Lichträume über und an Fuß-
wegen und Straßen durch die entsprechenden Grundstücks-
eigentümer freigehalten werden (Fußwege ca. 2,30 m, Straßen
ca. 4,50 m). 

Grundlage ist der § 27 Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG):

§ 27  Schutzmaßnahmen

.

.

.

(2) Anpflanzungen und Zäune sowie Stapel, Haufen oder ande-
re mit dem Grundstück nicht fest verbundene Einrichtungen
dürfen nicht angelegt oder unterhalten werden, wenn sie die
Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchtigen.

Werden sie entgegen Satz 1 angelegt oder unterhalten, so
sind sie auf schriftliches Verlangen der Straßenbaubehörde
von dem nach Absatz 1 Verpflichteten binnen angemessener
Frist zu beseitigen. Nach Ablauf der Frist kann die Straßen-
baubehörde die Anpflanzung oder Einrichtung auf Kosten
des Betroffenen beseitigen oder beseitigen lassen.

.

.

.

Ausgehend davon werden die Straßenanlieger gebeten, dieser
aufgeführten Vorschriften fortlaufend nachzukommen. In jedem
Fall sollten Sie an die schwächeren Verkehrsteilnehmer denken
(Ältere, Behinderte, Mütter mit Kinderwagen oder Kleinkinder)
denen ein Ausweichen vor den in den Fußweg- oder Straßenbe-
reich ragenden Zweigen schwer fällt und erhebliche Verkehrsge-
fährdungen durch unvermitteltes auf die Straße treten mit sich
bringen kann.

Ordnung im ruhenden Verkehr

Wiederholt wird im Gemeindegebiet Nünchritz falsches Parken
registriert. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das Zupar-
ken von Fuß- und Radwegen eine Ordnungswidrigkeit nach § 12
StVO darstellt. 

Parken auf dem Fußweg ist nur gestattet, wenn es entspre-
chend ausgeschildert ist. Parken auf dem Radweg ist
grundsätzlich verboten. 
Wir bitten deshalb nur auf den entsprechenden Parkflächen und
Randstreifen Ihr Fahrzeug abzustellen. 
Weiterhin behalten wir uns vor, verstärkt Kontrollen durchzu-
führen, welche bei Verstößen gegen die StVO mit Bußgeldern
geahndet werden.

Gemeindeverwaltung Nünchritz
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Einladung zur 
Verkehrsteilnehmerschulung

Am 27. März 2014 findet in Nünchritz im Dorfplatz 1, Rats-
saal um 18.30 Uhr eine Verkehrsteilnehmerschulung durch
die Riesaer Verkehrswacht statt. 
Alle sind dazu herzlichst eingeladen.
Thema: Autofahren 2014 – Änderungen im Straßenverkehr




